
TaxObserver TaxObserver2 3

Steuerliche Aspekte von Holdingstrukturen:

1. �Beteiligungsabzug (allgemein)
Der Beteiligungsabzug soll die Doppelbesteuerung von  
Gewinnen in Konzernstrukturen vermeiden und steht nicht 
nur klassischen Holdinggesellschaften, sondern allen 
juristischen Personen zu.  
Die Vorteile entstehen, wie in der Grafik vereinfacht darge-
stellt, durch die Zwischenschaltung einer Gesellschaft  
zwischen den Aktionär und seine Unternehmen. Sowohl die 
A-AG als auch die B-AG versteuern ihre Gewinne jedes Jahr 
regulär. Werden die Gewinne an den Aktionär ausgeschüt-
tet, muss er diese als Einkommen unmittelbar versteuern.  
Werden die Gewinne hingegen vorläufig nur an die  
M-Holding AG ausgeschüttet, sind sie dort durch den weiter-
hin geltenden Beteiligungsabzug sowohl für die Direkte Bun-
dessteuer als auch für die Kantons- und Gemeindesteuern 
von der Gewinnsteuer ausgenommen. Diese Ausnahme gilt 
für Dividenden aus Beteiligungen von über 10 % oder über  
1 Mio. CHF Verkehrswert. Letzteres kann z. B. bei grösseren 
Wertschriftendepots auch zur Steuerbefreiung von Dividen-
den aus dem Wertschriftenportfolio genutzt werden 1.  
Bei Kapitalerträgen müssen eine Haltedauer von einem Jahr 
und mindestens 10 % Beteiligungsquote erfüllt sein. 
Der Vorteil besteht somit darin, den versteuerten Gewinn der 
A- oder B-AG zu entnehmen und für andere Investitionen  
zu nutzen, ohne die Ausschüttungen vorgängig privat ver-
steuern zu müssen. Sobald die Mittel allerdings für private 
Auslagen bzw. private Investitionen verwendet werden, 
müssen sie vorgängig versteuert werden. Bei privatem Mit-
telbedarf ergibt sich kein Vorteil durch eine Holdingstruktur!

2. Beteiligungsabzug bei der Finanzierung von  
Unternehmenskäufen (z. B. Nachfolgelösung)
Oft ist die Finanzierung der Akquisition durch den Käufer 
schwierig und es muss ein Kredit aufgenommen werden.  
Die Tilgung des Kredites soll zumeist durch Dividenden aus 
der erworbenen Gesellschaft erfolgen. Wird die Akquisition 
und die Finanzierung über die M-Holding AG abgewickelt, 
kann die volle Dividende genutzt werden, um den Kredit zu 
tilgen. Wird der Kredit hingegen privat aufgenommen,  
müssen auf der Dividende zunächst Steuern bezahlt werden, 
was die Kredittilgung reduziert und damit die Finanzierung 
verteuert und erschwert. 

3. Doppelte Kapitalsteuer
Das in Beteiligungen investierte Kapital sowie in der Regel 
auch Darlehen unterliegen in den meisten Kantonen einer 
reduzierten Kapitalsteuer, wodurch eine allfällige Doppel
besteuerung des Kapitals durch die Konzernstruktur  
reduziert bzw. vermieden wird.

4. Entschärfung der steuerlichen Problematik  
der sog. «Dreieckstheorie»
Hält der Aktionär die A- und B-AG im Privatvermögen und  
erbringt eine Gesellschaft an die andere Gesellschaft Leis-
tungen (z. B. Darlehen, Vermietung, Dienstleistungen etc.),  
welche ein Dritter nicht zu den gleichen Konditionen ge-
währt hätte, kann dies zu hohen Einkommens-, Gewinn-  
und Verrechnungssteuerfolgen führen. Mit einer Holdingge-
sellschaft als «Dach» können solche geldwerten Leistungen  
oftmals ohne nennenswerte Steuernachbelastungen ab
gefedert werden.

Per 1.1.2020 wurden die kantonalen  
Privilegien für Holdinggesellschaften  
abgeschafft. Erträge und Kapital von  
Holdinggesellschaften werden ab  
dem Steuerjahr 2020 regulär besteuert, 
wobei die Besteuerung insbesondere in 
den ersten Jahren durch verschiedene 
Massnahmen abgefedert werden kann. 
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5. MWST
Reine Holdinggesellschaften können sich freiwillig der 
MWST-Pflicht unterstellen. Ferner gibt es auch im Bereich 
der Gruppenbesteuerung interessante Möglichkeiten einer 
Steueroptimierung.

Holdingstrukturen auch ohne «Holding»-
Gesellschaften
Ob sich Holdingstrukturen auch finanziell lohnen, hängt vor 
allem von den administrativen Kosten ab. Die Muttergesell-
schaft muss nicht zwingend eine reine Holdingtätigkeit aus-
üben. Die Gesellschaft kann auch selbst operativ tätig sein. 
Die Gründung einer zusätzlichen Gesellschaft ist daher nicht 
zwingend erforderlich. Ein Verzicht auf den Begriff Holding 
im Namen erweist sich international oft von Vorteil, da die 
Schweizer «Holding» international immer noch als Steuer
vermeidungsvehikel bekannt ist und ausländische Steuerver-
waltungen oft besonders kritisch sind.

Konservierung altrechtlicher Holdingprivilegien 
auf unversteuerten stillen Reserven mit der 
Steuererklärung 2019
Wie wir bereits im vergangenen Jahr berichtet haben,  
bestehen verschiedene Optionen, die steuerliche Behandlung 
eines wesentlichen Teils der stillen Reserven, welche die  
Holdinggesellschaften unter dem Holdingprivileg gebildet 
haben, quasi zu konservieren. Dies kann in den meisten  
Kantonen durch entsprechende Deklaration in der Steuer-
erklärung 2019, entweder durch den sogenannten Step-Up 
oder durch die Sondersatzregelung erfolgen. Beim soge-
nannten altrechtlichen Step-Up erfolgt die Aufdeckung der 
stillen Reserven in der Steuerbilanz, und der entsprechende 

Betrag ist als versteuerte stille Reserve in der Steuerbilanz zu 
zeigen. Die versteuerte stille Reserve unterliegt infolgedes-
sen der Kapitalsteuer. 
Davon nicht betroffen sind über den Gestehungskosten  
gebildete stille Reserven auf Beteiligungen von mehr als 
10 % sowie wenige andere Ausnahmen, da diese (vgl. Ziffer 
1) weiterhin steuerfrei mittels Beteiligungsabzug realisiert 
werden können. Sind die Gestehungskosten über dem Buch-
wert, kann die zukünftige Belastung der stillen Reserven 
durch Kantons- und Gemeindesteuern je nach Kanton und 
Verkehrswert der Beteiligung auf verschiedene Arten vermie-
den werden. Entweder werden die Gestehungskosten an den 
Buchwert angepasst oder eine versteuerte stille Reserve ge-
bildet. Beides sollte spätestens mit der Steuererklärung 2019 
respektive vor der Veranlagung erfolgen. Bitte zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie unsere Unterstützung 
benötigen.

Fazit
Holdingstrukturen bieten auch in Zukunft verschiedene Vor-
teile und sind nicht zuletzt für die Finanzierung eines Unter-
nehmenskaufs respektive einer Nachfolgelösung attraktiv, 
sofern die Mittel nicht unmittelbar privat benötigt werden. 
Zwar sind einige Steuergestaltungsvorteile im Konzernver-
hältnis weggefallen, eine übergeordnete Muttergesellschaft 
fängt aber gerade im Konzernverhältnis viele Steuerrisiken ab 
und bietet nach wie vor steuerliches Optimierungspotenzial.

  1 Bitte beachten Sie in diesem 
Zusammenhang, dass die  

Einbringung von Wertschriften 
aus dem Privatvermögen in 

das Depot der eigenen Gesell-
schaft(en) Einkommenssteuer-

folgen auslösen kann  
(Transponierung). Zeitgleicher 

Kauf und Verkauf über die 
Börse ist nicht schädlich.
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